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 Veröffentlicht am 18.09.2007

Index

E3R E02202000

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

31992R2913 ZK 1992 Art203;

UStG 1994 §1 Abs1 Z3;

UStG 1994 §19 Abs5;

UStG 1994 §26 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2004/16/0257 2004/16/0258 2004/16/0259

2004/16/0264 2004/16/0261 2004/16/0262 2004/16/0263 2004/16/0260

Rechtssatz

Das Verbringen von Gegenständen aus dem Drittlandsgebiet in ein österreichisches Zolllager erfüllt an sich bereits den

Tatbestand der Einfuhr, weil die Waren in das Inland gelangen. Die Steuerschuld entsteht jedoch vorderhand noch

nicht (Ruppe, UStG 19943, Tz 443 zu § 1). Der Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld richtet sich vielmehr nach

zollrechtlichen Vorschriften (vgl. Ruppe, Tz 67 zu § 19). In sinngemäßer Anwendung der Zollvorschriften entsteht die

Steuerschuld bei der Einfuhrumsatzsteuer, wenn beispielsweise Gegenstände aus der zollamtlichen Überwachung

entzogen werden (vgl. Kolacny/Mayer, UStG2, Anm. 3 zu § 26).
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